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Stadt Celle

"Eichhain"

Bebauungsplan Nr. 14 GrH

Kartengrundlage: DGK, Verviel-
fältigungserlaubnis erteilt durch
das Katasteramt Celle

Tel. 05141-12617, Fax 05141-1275617
Helmuth-Hörstmann-Weg 1, 29221 Celle

Stadt Celle  -  Der Oberbürgermeister
Fachbereich 3 - Stadtentwicklung
Fachdienst 61 - Stadtplanung (Satzung)

Stand: 29.05.2007

Übersicht M. 1 : 10.000

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und der §§ 56 und 98 der Nieder-

Präambel

schrift über Gestaltung ist die Verletzung von Vorschriften nicht geltend gemacht worden.

am 06.09.2007 im Amtsblatt für den Landkreis Celle bekanntgemacht worden.

Celle, den 20.07.2007

Ausgefertigt
am 20.07.2007 

Siegel

Oberbürgermeister
...........................

(§ 10 Abs. 1 BauGB) sowie die dazugehörige Begründung beschlossen.
nach Prüfung der Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 12.07.2007 als Satzung

14 GrH "Eichhain" mit örtlicher Bauvorschrift über Gestaltung gem. § 2 Abs. 1  BauGB beschlossen.

bauungsplanes Nr. 14 GrH mit örtlicher Bauvorschrift über Gestaltung und der zugehörigen Begründung

dung haben vom 03.04. bis 02.05.2007 gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Verfahrensvermerke

Celle, den 20.07.2007

Kartengrundlage:
Liegenschaftskarte, Gemarkung Groß Hehlen, Flur 4

genschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege
und Plätze vollständig nach (Stand: 23.11.2006)

Kartengrundlage: Automatisierte Liegenschaftskarte
Katasteramt Celle (L4-477/2006)
Gemarkung Groß Hehlen, Flur 4
Maßstab 1 : 1.000

Bebauungsplan Nr. 14 GrH "Eichhain"
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mit örtlicher Bauvorschrift über Gestaltung
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Planzeichenerklärung
-Festsetzungen gem. Planzeichenverordnung -90-
(Baugesetzbuch (BauGB) und Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der zur Zeit geltenden Fassung)

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Reine Wohngebiete (§ 3 BauNVO)WR

Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)WA

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Geschossflächenzahl (§ 20 BauNVO)0,4

Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO)0,3

Zahl der Vollgeschosse

als Höchstmaß

(§ 20 BauNVO)

I
zwingend

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO)o

Abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO)
(s. textl. Festsetzung Nr. 2)

Geschlossene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO)g

ab1

Abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO)
(s. textl. Festsetzung Nr. 3)

ab2

(§ 23 Abs. 3 BauNVO)Baugrenze

(§ 23 Abs. 3 BauNVO)Baulinie

Flächen für den Gemeinbedarf

Fläche für den Gemeinbedarf

Einrichtungen und Anlagen:

Schule

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie

Straßenverkehrsfläche

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung:
Fuß-/Radweg

Bindungen für die Erhaltung von Bäumen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25  BauGB)Erhaltung:   Bäume

Umgrenzung von Flächen mit
Bindungen für die Erhaltung
von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) BauGB)

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für 
Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4  BauGB)

Mit Leitungsrechten zu belas-
tende Fläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 21  BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungs-
bereiches des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher 
Nutzung, z.B. von Baugebieten, 

(z.B. § 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

Nachrichtliche Übernahmen

oder Abgrenzung des Maßes der 
Nutzung innerhalb eines Bauge-
bietes

Geschützter Baum gem. Baumschutzsatzung

Textliche Festsetzungen
Maß der baulichen Nutzung
1. In den reinen Wohngebieten darf die Oberkante der Anbauten innerhalb der überbaubaren Grund-

stücksflächen, auf denen nur ein Vollgeschoss zulässig ist, die vorhandene Erdgeschossdecke des
jeweiligen zweischossigen Hauptbaukörpers um nicht mehr als 60 cm überschreiten.

Bauweise
2. In der abweichenden Bauweise "ab  " ist an die zum Reihenmittelhausgrundstück hin vorhandene

Grenze in geschlossener Bauweise anzubauen und zu allen anderen Grundstücksgrenzen Abstand
zu halten.

3. In der abweichenden Bauweise "ab  " gelten grundsätzlich die Vorschriften für die geschlossene Bau-
weise. Abweichend davon ist bei allen Anbauten mit geringerer Breite als die Grundstücksbreite an
eine seitliche Grundstücksgrenze anzubauen.

1

2

Überbaubare Grundstücksfläche
4. In den allgemeinen und reinen Wohngebieten sind auf den nichtüberbaubaren Grundstücksflächen,

die bis zu einer Tiefe von 5,0 m an Straßenverkehrsflächen grenzen, Nebenanlagen im Sinne von 
§ 14 BauNVO sowie Garagen unzulässig; ausgenommen sind Einfriedungen bis zu einer Höhe von 
1,3 m sowie Zufahrten und Stellplätze.

5. In den allgemeinen Wohngebieten sind auf den nichtüberbaubaren Grundstücksflächen, die einen
Abstand von mehr als 5,0 m zur nächstgelegenen Straßenverkehrsfläche aufweisen, Nebenanlagen 
im Sinne des § 14 BauNVO allgemein zulässig. Das gleiche gilt für bauliche Anlagen, soweit sie nach

6. In den reinen Wohngebieten sind nichtüberdachte Terrassen außerhalb der überbaubaren Grund-
stücksfläche bis zu einer Grundfläche von 15 m² zulässig, wenn sie einen Abstand von mindestens
5,0 m zur Straßenbegrenzungslinie aufweisen.

Leitungsrechte
7. Die Flächen für Leitungsrechte sind mit einem Leitungsrecht zugunsten des Trägers der Abwasser-

leitung zu belasten. Bauliche Anlagen und Anpflanzungen sind nur zulässig, wenn Belange des zu-
ständigen Entsorgungsträgers nicht entgegenstehen.

Grünfestsetzungen
8.

Örtliche Bauvorschrift 
über Gestaltung
§ 1 Geltungsbereich

Die örtliche Bauvorschrift über Gestaltung gilt für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungs-
planes.

§ 2 Dacheindeckung
Dachflächen sind mit nichtglänzenden Dacheindeckungen zu versehen. Dies gilt nicht für Anlagen
zur Gewinnung von Solarenergie.

Hinweise
1. In einem Geländestreifen westlich der Fahrbahnkante der Scheuener Straße sind nach dem Nie-

dersächsischen Straßengesetz bis zu einer Tiefe von 20 m eine Bauverbotszone und bis zu einer 
Tiefe von 40 m eine Baubeschränkungszone zu beachten. Die Lage von Baugrenzen weist keinen 
Zusammenhang mit diesen Vorschriften auf.

3. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen Festsetzungen des Bebauungs-
planes Nr. 1 GrH der Stadt Celle "Scheuener Straße" sowie des Deckblattes zur Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 1 GrH außer Kraft.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

(1) Auf den Flächen mit Bindungen für die Erhaltung von Bäumen sind diejenigen Bäume zu erhal- 
ten, deren Arten in der nachstehenden Pflanzliste aufgeführt sind. Sofern diese Bäume inner-
halb von verkehrlich notwendigen Sichtdreiecken stehen und ihre Beseitigung vom zuständi-

(2) Auf den Flächen mit Bindungen für die Erhaltung von Bäumen ist für jeden Baum, der abgän-
gig ist bzw. beseitigt wird, mindestens ein Baum der nachstehenden Pflanzliste nachzupflan-

(3) Pflanzliste für die Flächen mit Bindungen für die Erhaltung von Bäumen

Waldkiefer (pinus silvestris)
Stieleiche (quercus robur)
Traubeneiche (quercus petraea)
Rotbuche (fagus silvatica)
Hainbuche (carpinus betulus)
Hängebirke (betula pendula)

(4) Auf den Flächen mit Bindungen für die Erhaltung von Bäumen sind Zufahrten unzulässig; 
Feuerwehrzufahrten sowie Zuwegungen können ausnahmsweise zugelassen werden.

9. Auf der Fläche ABCDA (Grundstücke Birkenweg 4-8) sind je Grundstück mindestens drei Waldkiefern
(pinus silvestris) zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen.

891 x 950

(s. textl. Festsetzung Nr. 8)
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Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind oder zugelassen werden können.
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2 Wo höchstzulässige Zahl der Woh-
nungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Sichtdreiecke
Die Sichtdreiecke sind von jeglichen
sichtbehindernden Gegenständen hö-
her 0,80 m (einzelne Bäume ausge-
men) freizuhalten.

gen Straßenbaulastträger verlangt wird, sind sie vom Erhaltungsgebot ausgenommen.

zen. Dies gilt auch für Bäume, die nach Absatz 1 nicht unter das Erhaltungsgebot fallen.

............................................................

2. Bei Grundwasserabsenkungen, Grundwasserentnahmen und dem Bau von Brunnen sind der Zweck- 
verband Abfallwirtschaft Celle und die Untere Bodenschutzbehörde der Stadt Celle zu beteiligen.

(s. textl. Festsetzung Nr. 7)

(s. textl. Festsetzung Nr. 8)
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